
 

 

Merkblatt für Gesuche um Förderbeiträge   

      

 

1. Grundsätzliches 

Bitte beachten Sie die Informationen zur Kulturförderung der Stadt Frauenfeld auf der 

Website www.frauenfeld.ch.  

 

2. Zuständigkeit 

Das Amt für Kultur bearbeitet alle an die Stadt Frauenfeld gerichteten Gesuche für 

Förderbeiträge an kulturelle Projekte. Es leitet die Gesuche weiter an die Kulturkom-

mission, die mindestens viermal jährlich tagt. Über Einmalige Beiträge entscheidet die 

Kulturkommission in eigener Kompetenz, für Wiederkehrende Beiträge und Beiträge 

aus dem Kulturfonds stellt sie einen Antrag an den Stadtrat. 

 

3. Geltungsbereich  

Dieses Merkblatt gilt für sämtliche Gesuche um Förderbeiträge, unabhängig davon, ob 

es sich um Einmalige Beiträge, Wiederkehrende Beiträge oder solche aus dem Kul-

turfonds handelt.  

 

4. Unterlagen 

Gesuche um Förderbeiträge sollten digital als 1 PDF eingereicht werden (wenn dies 

nicht möglich ist im Format A4 und ungebunden). Sie enthalten zwingend folgende 

Unterlagen: 

a. Begleitbrief, inklusive Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail) — Maximal 1 

Seite mit einer zusammenfassenden Beschreibung des Gesuchsdossiers: WER will, 

WESHALB, WIE VIEL.  

b. Projektbeschreibung: Titel, Konzept, Art und Weise der Durchführung, Veranstal-

tungsort und -termine bzw. Erscheinungsdatum, Kurzbiografien und evtl. Leis-

tungsausweise der wichtigsten Beteiligten und Nennung des konkreten Bezugs zu 

Frauenfeld. 

c. Detailliertes Budget  

d. Finanzierungsplan: Möglichst breit abgestützter Finanzierungsplan (Kanton, Ge-

meinden, Stiftungen, Sponsoren etc.), der auch die geplanten Einnahmen und die 

Eigenleistungen des Gesuchsstellers aufweist. Es soll klar bezeichnet sein, welche 

Unterstützungsbeiträge bereits zugesichert und welche erst angefragt sind. 



 

5. Termine 

Für die Gesuche um Förderbeiträge gibt es keine festgelegten Eingabetermine. Sie 

müssen aber frühzeitig vor der Projektausführung eingereicht werden. Die Fachkom-

mission tagt mindestens viermal jährlich, in der Regel im Februar, Juni, September 

und November. Es muss mit einer Gesuchsbearbeitung von bis zu drei Monaten ge-

rechnet werden.  

 

6. Adresse und Auskunft 

Amt für Kultur, Rathaus, 8500 Frauenfeld  

Christof Stillhard, Amtsleiter, 052 724 56 20,  

oder unter 052 724 53 06, kultur@stadtfrauenfeld.ch. 
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